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Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen  

Presseinformation –  

Nordrhein-Westfalen stellt für 2022 zusätzli-
che Gelder zum Aufbau von Kooperationen 
in der Pflegeausbildung bereit  

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales teilt mit: 

Pflegeschulen und Pflegehochschulen in Nordrhein-Westfalen kön-

nen im kommenden Jahr zusätzliche Gelder in Höhe von 1,2 Millionen 

Euro in Anspruch nehmen. Diese zusätzliche Förderung durch den 

Bund geht zurück auf eine Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen 

und anderer Bundesländer. Damit stehen in NRW im kommenden Jahr 

insgesamt rund 5,5 Millionen Euro zum Auf- und Ausbau von Kooperati-

onen in der neuen Pflegeausbildung zur Verfügung. Grund für die Ver-

längerung und Aufstockung der finanziellen Förderung ist die weiterhin 

hohe organisatorische Herausforderung bei den Trägern der praktischen 

Ausbildung bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnerinnen 

und Kooperationspartnern zur Sicherstellung aller Praxiseinsätze. Ent-

sprechendes gilt für die Pflegeschulen bei der Etablierung der Zusam-

menarbeit mit den Ausbildungseinrichtungen zur Koordination des Un-

terrichts mit der praktischen Ausbildung. 

 

Minister Karl-Josef Laumann: „Die neue generalistische Ausbildung ist 

in Nordrhein-Westfalen gut angelaufen – mit mehr als 15.000 Auszubil-

denden haben so viele Menschen wie noch nie zuvor eine Ausbildung in 

der Pflege begonnen. Für eine gute Ausbildung in den unterschiedlichen 

Bereichen der pflegerischen Versorgung sind vielfältige Kooperationen 

notwendig. Hier leisten die durch den Bund zur Verfügung gestellten 

Mittel einen wichtigen Beitrag. Ich bin froh, dass den Pflegeeinrichtun-

gen und Pflegeschulen nun ein Jahr lang weitere Fördermittel zur Verfü-

gung gestellt werden.“ 

 

Auf Grundlage der vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

bereits im Jahr 2020 erstellten Förderrichtlinie haben bislang mehr als 

die Hälfte der Pflegeschulen und alle Hochschulen mit entsprechenden 

Studienangeboten in der Pflege einen Antrag auf finanzielle Unterstüt-

zung zum Aufbau von Kooperationsbeziehungen gestellt. Das zeigt ein 

hohes Interesse an der finanziellen Unterstützung dafür. 
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Seite 2 von 2 Die zusätzliche Finanzspritze soll auch weiterhin für den Aufbau und zur 

Unterstützung von Netzwerken, Lernortkooperationen und Ausbildungs-

verbünden für die neue Pflegeausbildung eingesetzt werden. Die Grund-

lage für die Umsetzung dieser Förderung bildet die geänderte Förder-

richtlinie des Landesgesundheitsministeriums. Danach können bis zu 

200 Pflegeschulen und drei Hochschulen mit einem Pflegestudium ge-

fördert werden. Die Pflegeschulen können jeweils 15.900 Euro beantra-

gen. Zudem können sich auch mehrere Pflegeschulen für einen Ver-

bundantrag zusammenschließen. Die Hochschulen können jeweils 

60.000 Euro für den Aufbau und Ausbau von Kooperationsbeziehungen 

beantragen.  

 

Die geänderte Förderrichtlinie findet sich unter folgendem Link: 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2
120&bes_id=43244&menu=0&sg=0&aufgehoben=N&keyword=F%F6rd
errichtlinie%20zu%20%A7%2054%20PflBG#ANLAGEN 
 

Bei Bürgeranfragen wenden Sie sich bitte an: Telefon 0211 855-5. 

Bei journalistischen Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Telefon 0211 855-3118. 

Dieser Presseteext ist auch verfügbar unter www.land.nrw 
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